
Kurz-Info:  Verfassungswidrigkeit
der  Bewertung  privater
Kaufpreisrenten
Der VfGH E. 9.10.2002, G 112/02 hat die Rentenbewertung gemäß § 16 BewG mit
Wirkung  ab  31.  Dezember  2003  nunmehr  tatsächlich  als  verfassungswidrig
aufgehoben.  Wir  haben  bereits  in  der  Klienten-Info  August  2002  über  die
Einleitung des Gesetzesprüfungsverfahrens berichtet und dort ausgeführt,  das
ernste Bedenken hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit insofern bestehen, weil
insbesondere in den höheren Altersgruppen die Steuerpflicht der Rente bereits
dann eintritt, wenn noch nicht einmal die Hälfte des hingegebenen Vermögens
zurückgeflossen ist.

Die Bewertung (Kapitalisierung) der Rente wirkt sich auf § 29 Z 1 EStG insofern
aus, als die Steuerpflicht dann eintritt, wenn die bezahlten Renten den nach § 16
BewG kapitalisierten Betrag übersteigen. Dies tritt bei einem über 75jährigen
Empfänger bereits nach drei Jahren ein. Der Verfassungsgerichtshof sieht auf
Grund ungenügender Berücksichtigung demographischer Entwikklungen keine
sachliche Rechtfertigung für die derzeit geltende Rentenbewertung und für die
daraus resultierende Besteuerung der Rentenbezüge. Mit einem diesbezüglichen
Vertragsabschluss  sollte  daher  bis  zur  gesetzlichen  Neuregelung  zugewartet
werden,  um Vermögensverluste  infolge  zu  hoher  Besteuerung der  Renten zu
vermeiden.  Die  gegenteilige  Auswirkung wird  sich  beim Rentenverpflichteten
ergeben, da in diesem Fall die Rentenzahlung später steuerwirksam wird. Damit
werden  z.B.  Familienmodelle  betroffen  sein,  wenn  Kinder  mit  hoher
Steuerprogression  von  Eltern  mit  niedriger  Steuerprogression  gegen
Kaufpreisrente  –  in  Vorwegnahme  der  Erbschaft  –  Gegenstände  erwerben.
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